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Nachdem Iffland im Januar 1792 zum Regiſſeur ernannt

wurde , erſchien 17 . Juli deſſelben Jahres nachſtehende

„ Weiſung .
Da Vermöge Churfürſtl . höchſten Rescripte Vom Jahr 1781

der ausdrückliche Befehl zum beſten der hieſigen Theater garde —
robe erlaſſen worden iſt , kein kleidungsſtück ( Es ſey ſolches noch
ſo gering als Es immer wolle ) aus der Chfſtl . Theater garderobe
auswärts hin zu verlehnen . So hat die Theater - Regie künftig
hin auf dieſer Vordern höchſten Verordnung feſt zu beſtehen .

Churfſtl . Theater Int . “

Hierauf ſchlug Iffland folgende Kleiderordnung
vor :

„Mannigfaltigkeit und Unterſchied der Kleidungen , nach Ver —

hältniß und Standesabſtuffung , iſt auf dem Theater — eben ſo
weſentlich , als im gemeinen Leben . Auf dem Theater , darf hie
und da , mit Achtung jedoch der Warheit im Ganzen , die Nied —

lichkeit , der Warheit vorgezogen werden — oder eigentlicher —

ſie ſoll der Warheit zur Seite gehen . Wenn aber ſtatt Nied —

lichkeit des Anzuges , ein Hervorthun , eine Sucht des Hervorthuns

ſichtbar wird , wenn dieſe in allgemeine Koſtbarkeit , und hieraus
in den Ton der üppigen Tändelei übergeht — dann entſteht eine

allgemeine Eintönigkeit des Flitters und der luxurioſen Manier ,
wobei alle Warheit verloren , im Wechſel des Zuvorthuns , der
Beütel der Künſtler , und im Nicht genüge leiſten können , das

Vermögen einer Theaterkaſſe — leiden muß .
Die Churfſtl . Int . wählt und beſtimmt alſo eine Kleider —

ordnung für das Nationaltheater , nach Maasgabe , des üblichen

Ständeunterſchiedes . Sie behält ſich vor , bei beträchtlichen Mo —

) Den Theateracten entnommen .



deabänderungen , dereinſt , dieſer Ordnung die nöthigen Zuſätze
und Ausnahmen zu geben .

1. Kleidung der Aktrizen , welche Damen von erſten Rang
ſpielen . In dieſen Rollen ſind die Caraco ' s , oder kurzen
Leibchen , nicht zuzuſtehen . Iſt aber die Rede von einem

Beſuche wo nicht beſtimmt auf einen frühen Morgenbeſuch
gedeütet iſt : ſo gehört dahin demi parüre , wo eine Ver⸗

ſammlung von mehreren Dames iſt grand parüre und
keine Hüthe .
Der Aktrizen , welche die Soubreétten ſpielen , gehört , wenn

ihre Dame in ganzem Anzuge ſpielt , ein aufgezogenes ,
nicht garnirtes einfaches Kleid , durchaus kein Huth
nochweniger ein Modeaufſatz , in Flor , oder Attlaß mit
bunter Aplikatur , ſondern bloßer Kopf , oder etwa , nach der
Art wie man ſich iezt trägt , eine Schlaüffe oben in das

Haar . Ein Huth kann nur geſtattet werden , wenn die
Dame auf Reiſen wäre , und dann ein einfacher Huth . Spielt
die Dame in halbem Anzuge : ſo kann die soubreétte etwa
eine Caraco tragen , aber nicht garnirt . Einfache Schür —
ze, keine Ringe .

3. Die Aktrizen , welche bürgerliche Frauenzimmer ſpielen ,
wie in den Jüngerſchen , Breznerſchen , Schröderſchen Stücken ,
werden : Einfache Kleider , oder weiße , oder Caracos tra —

gen ; und in Betreff der Hüthe und Aufſätze , für die Rol —

len , wo nicht geradezu von Reichthum , oder Verſchwendung ,
oder markirter Eitelkeit die Rede iſt , keine Federn und keine
brillanten Aufſätze tragen , auch keine Ringe oder andern

Schmuck .
4. Die Aktrizen , welche in den bürgerlichen Stücken die Mäd —

gen ſpielen , tragen : Weder Kleid , noch Caraco , ſondern
Rock und Leibchen , niemals weiß , wenn die Liebhaberin
es trägt , mit welcher ſie ſich vorher zu beſprechen haben ;
keine farbigte Attlaß Schue , bloßen Kopf oder
bonnet rond .

105. Die Aktrizen , welche Bäuerinnen ſpielen , tragen : In
keinem Falle Attlaß , noch Attlaß Hüthe , oder Hüthe mit

hohem Kopf ; auch , wenn es nicht erwieſen , reiche Pach —
ter , oder Gemeinds Obrigkeiten ſind — ſeide und dann
nur die leibgen , keineswegs aber die Röcke ; keine große
Bouquette auf den Hüthen und am Buſen .

6. Die Aktrizen , welche die Mütter ſpielen , tragen : In ed —
len Müttern , wo nicht beſonders , von Jungen Jahren ,
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noch die Rede iſt , keine Hüthe , einfache Tocquen , keine
Federn ; in bürgerl . Frauen vermeiden ſie den Attlaß , weil
Attlaß für das Mutterfach die edelſte Tracht iſt , ebenſo
die ganzen Kleider , welche nicht bürgerlich ſind .
Die Aktrizen , welche in denen Altdeütſchen Stücken , die
Vertrauten machen , tragen : Nicht ſeide , oder doch nie
Attlaß , keine Federn , keine Stickerei , kein Gold oder
Silber , keine Perlen , kein Schmuck .
Die Aktrizen , welche in ſolchen Stücken , mit herausgehen ,
ohne zu ſpielen , tragen und fordern niemals die Kleider ,
welche aufbehalten ſind , um darinn die erſten Liebhaberinnen
zu ſpielen , ſondern die weniger guten und namentlich jene ,
von dem ehemaligen Dir . Seyler angeſchafften , erſten , alt⸗
deutſchen Kleider ; nichts , was durch die Kleidung , oder
Art derſelben , die ſpielenden Perſonen in Schatten ſetzt ;
wie denn , wenn eine Aktrize für gut findet , eigenen Anzug
zu wählen , das , was den andern Kleidungen Nachtheil
brächte , vorher davon weggethan werden muß , weshalb der
regisseur zu entſcheiden hat .

Die Aktrizen , welche in denen türkiſchen Rollen ſpie⸗
len , werden ebenfalls in den erſten Rollen und nach
Maaßgabe der vorſtehenden Ranges , beſonders und unter —
ſcheidend prächtig gekleidet ; die Vertrauten tragen nicht
Attlaß , kein Gold und Silber , keine Stickerei , nur Eine
Feder ; keinen Schmuck als Perlen ; ſchmale Pelzbräme .
Die Sclavinnen in Wolle , ohne Schmuck und Feder .
Die Aktrizen , welche in den türkiſchen Stücken , mit heraus —
gehen , ohne zu reden , tragen keinen Attlaß , Eine Feder ,
kein Gold , Silber , Schmuck oder Stickerei .

Die Aktrizen , im Griechiſchen Costume tragen : Schmuck ,
Attlaß und Mantel , nur in den e rſten Rollen , die anderen

ſind davon ausgenommen .
Von allen Costumen aber , gilt : daß die Königinnen
und Fürſtinnen , auch wenn ſie nicht die erſten Rollen

wären , beſſer , und markirt , am Allerbeſten angezogen ſein
müſſen .

Die Akteürs betreffend , welche Liebhaber ſpielen . So

ſind in den Rollen vom erſten Stande , bei allen Beſuchen ,
welche zu berechnen ſind , daß ſie nicht früh gemacht wer —

den , oder welche überhaupt Formalitätsbeſuche ſind , im
Kleide und nicht in Frack und Gillet zu machen ; eine an —
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dere Abſtuffung iſt noch mit Frack und Weſte , die letzte
mit Frack und Gillet .

Die Akteürs , welche die Alten im Edhen und Hoch —
komiſchen Fach ſpielen , werden außer den reichen Klei —

dern , für erſte Rollen , in den bürgerl . Alten , eine genauere

Abſtuffung zwiſchen den beſten , beſſern , und geringen Klei —

dern , treffen .

Die Akteurs , welche die Bedienten ſpielen , werden die

Livréen , welche durch bordürxe den Dienſt erſter Häuſer
karakteriſiren nicht zu jedem gewöhnlichen Bedienten tragen ,
ſondern dazu die gewöhnlichen Aeltern verwenden .

In Altdeütſchen Stücken , iſt für erſte Rollen , die

erſte Rückſicht zu nehmen , doch iſt es unſchicklich , wenn

Ritter , die nicht Könige oder Fürſten ſind , anderen

Schmuck tragen , als die Huthſchnur , und etwa eine Man —
tel agrafle . Steingürtel gehören nur in den regelloſen
Staat des Ballets , oder in orientaliſches Koſtüm . Die
alten Deütſchen trugen höchſtens den Degengriff brillian -

tirt ; und das nur bei Prachtgelagen . Ritterketten können

nur außer den erſten Rollen — die ſehr Alten , vom
Stande tragen . Die Vertrauten können nur eine Feder
tragen , wenn ihr Stand ſie nicht beſonders distingairt ,
und zwar nur ſchwarze ; die Diener weder Gold noch Sil —

ber , wollenzeug und eine farbige Feder . In Anſehung
der Helmfedern : ſo gehört dem Heerführer ein von allen

ausgezeichneter Buſch , nicht ſo denen andern ; gemeinen
Knappen , Knechte , Waffenträger tragen gar keine Federn ;
doch ſind die Waffenträger durch eine beſſere , aber nicht
attlaſine Schärpe auszuzeichnen . Goldne Franzen um die

Stieffel gebühren nur den Rittern vom hohen Adel , auch
ſind dieſe durch die weiße Ritterſchärffe zu unterſcheiden .

Denen Akteurs , welche in Altdeutſchen Stücken mit heraus —
gehen , ohne zu reden , ſind nicht die neüeren Attlaß Klei —

der , ſondern die erſten altdeütſchen Kleider von des Di —
rector Seylers Zeiten angewieſen ; ſie tragen ſchwarze oder

farbige Federn , eine oder zwei und keine Schmuckgürtel .

Im Koſtüme der Ganz Harniſche ſind die Schmuckgürtel
als ganz wiederſinnig verworffen ; der große Mantel am

Harniſche iſt mahleriſch , aber für dieſes Koſtüme unrichtig ,
doch bleibt er der Gewohnheit halber für erſte Rollen , und

für Ritter überhaupt die kleineren Mäntel ; jedoch tragen
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gemeine Anführer , Knappen , Knechte gar keine Mäntel ,
ſondern zu ihrem Degen die Lanze .
Im türkiſchen Koſtüme gehört den Erſten Rollen beſetzte
Säbel , reicher Turban , reicher Pelz , welches die unterge —
ordneten Rollen nicht tragen .
Im Griechiſchen Koſtüme gehört der große Mantel , das
beſetzte Kleid , Attlaß nur den Erſten Rollen ; den zweiten
Wollenkleid und weniger drappirter Mantel ; den letzten
Rollen gar kein Mantel . Ueberall wenig Schmuck , weil
die Griechiſche Einfachheit ihn verbietet .

Der Regiſſeür , rückſichtlich der Garderobe , empfängt die —
jenigen Sachen , welche ein Mitglied entweder neü gemacht
oder verändert zu haben wünſcht : Vier Tage nach Aus⸗
theilung eines neüen Stückes , jedesmal , von jedem Mit —
gliede , in einer kurzen Note , ſchriftlich , damit er darauf
Rückſicht und Fürſorge nehmen , oder wo es die Intendanz
nach der Lage der Sachen nicht bewilligen oder abändern
müßte , ſonſt alles Mögliche anwenden kann , das Begehren ,
nach Erforderniß der Sache , nach der Warheit und den
Rückſichten auf das Beſte des Theaters und der Zufrieden —
heit des Mitgliedes einzurichten . Wer dieſe Eingabe Acht
Tage nach der Austheilung verſchiebt , hat ſich ſelbſt den
allenfallſigen Nachtheil beizumeſſen ; wenn das etwa zu
machende übereilt , oder , da die Intendanz nur gut gemachte
Arbeit in die Garderobe aufgenommen wiſſen will , wenu
es für dasmahl ungemacht bleibt .

Der Regiſſeür , ſeinerſeits , iſt gehalten alle Koſtüm Vor —

ſchläge beſtens zu erwegen und eines jeden Idee für einen

Anzug , der nicht dem Garderobe Klaſſifications Reglement ,
der Warheit , der Sittlichkeit , der Kenntniß der Gebräuche
und des Herkommens älterer Zeiten und fremder Völker

wiederſpricht ; mit beſtem Willen und ſogar mit Zuvor —
kommen zu entriren ; auch nicht mit eigenſinniger Beharr —
lichkeit auf ſeiner Meinung allein zu beſtehen . Gegentheils
ſoll er mit beſonderer Rückſicht die Vorſchläge der ſpielen —
den Perſonen aufnehmen und — wo ſie dem obigen nicht
wiederſprechen möglich zu machen ſuchen . Weil dieſe Frei —
heit dem Spiele aufhilft und die Zufriedenheit des Künſt —
lers , welche die Hauptbaſis der Kunſt iſt , erhöht . Dagegen
ſoll Niemand nach einmal genommener Abrede , und

veſtgeſetztem Costume , weder für die erſte noch künftige
Vorſtellung Abänderungen machen , die dem Costume oder
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dem Reglement wiederſprechen , ohne vorher dem Regisseur
es anzuzeigen . Findet dieſer Ausſtellungen , ſo muß es

geändert werden , ehe der Spielende auftritt , denn der Nach —
theil falſcher Kleider fällt auf den regisssur . Davon macht
auch das keine Ausnahme , daß jemand ſich zu Hauſe klei —

det und ſpät kommt , ſondern der regisseur hat ſo lange
die Vorſtellung aufzuſchieben , bis das Fehlerhafte geändert
worden iſt . Dieſer unangenehme Fall kann aber niemals

eintreten , wenn der obige Punkt „ Vier Tage nach der Aus —

theilung “ — beobachtet wird . Wer ihn dennoch eintreten

läßt leidet durch eigene Schuld .
Damit aber kein Mitglied in der Idee ſein kann , daß des

regisseurs Eigenmächtigkeit oder Capricc , den einmal

gewählten Anzug tadle , ſo iſt der regisseur gehalten —

es ſei nun lange vor der Vorſtellung oder eintretenden

Falles noch in der Garderobe — den Anzug des Spielen —
den zu beſchreiben , und ſchriftlich zu verfaſſen wie der An —

zug , worüber der Streit herrührt , beſchaffen iſt nach des

Spielenden Willen ; wie er ihn vorgeſchlagen hat , oder wie
er ihn hat gemildert haben wollen ; damit danach die

Intendanz — wenn ein Mitglied mit des regisseurs Ent⸗

ſcheidung unzufrieden iſt — zwiſchen Beiden entſcheiden
kann .

Da auch das alte Garderobe Buch durch öfteres willkühr —
liches Aendern der ſpielenden , ganz unnütz worden iſt . In
dem von drei , vier , nacheinander gebrauchten Kleidern , die

Spielenden nach ihrer Phantaſie dieſes oder Jenes an ihren
Platze vorzufinden mit Ungeſtüm begehren , ſo iſt ein neues

Garderobebuch unumgänglich nöthig .
24 . Schauſpieler die an ihren Kleidern etwas Abgängiges fin —

den , werden erſucht es des anderen Tages der Gardrobiòre
mit einer Zeile wiſſen zu laſſen , denn oft kann eine Klei —

dung Mängel haben , die bei aller Sorgſamkeit nur dem

ſichtbar wird , der ſie trägt .
25 . Veränderungen , die des Morgens auf der Probe erſt be —

gehrt werden , werden gefällig in ein , in der untern gar -
derobe mit Dinte und Feder , offen daliegendes Véerände —

rungs Notirungsbuch mit einer Zeile ſo eingetragen : „ An
meiner Unikorm begehre ich dies und das ꝛc. dat . N. N. “
oder Tags zuvor an die Gardrobiere geſchickt .

26 . Sollte dann , wo doch die Entſchuldigung von allen Seiten

gehoben ſein kann , dennoch etwas fehlen , ſo wendet ſich
das Mitglied an den régisseur .

1



Im Allgemeinen iſt des regisseurs zweifache Schuldigkeit ,
den anſtändigſten Ton zu halten , wie denn aller Wort⸗
wechſel in der garderobe um ſo unſchicklicher iſt wegen der
Mehrheit , und der geſtörten guten Laune . Sollte aber
über dieſe oder ähnliche Sachen zwiſchen den acteurs und
dem regisseur ein Wortwechſel entſtehen können , der in
bersonalitäten und unſittliche Manier ausartet : ſo iſt der
regisseur in der Straffe einer ganzen Monatsgage , wenn
er in derſelben Art antwortet und ſich anders einläßt , als

daß —in einem nicht zu vergleichenden Fall die „ Sache
vor die Intendanz gehört, “ — womit jeder Wortwechſel ,
wie es geſitteten Künſtlern zukommt , geendet iſt . Welcher
Theil weiter gehen würde , den andern zu reizen oder zu
beleidigen , ſezt ſich einer theuern Geldſtraffe aus , welche
ſogleich des andern Tages unter gering beſoldete , fleißige
Künſtler dieſer Bühne vertheilt wird .

28 . Indem dieſes neue Kleidungsreglement eingeführt wird ,
iſt es möglich und ſehr warſcheinlich , daß Anfangs einige
Kleider gar nicht da , oder dem gegebenen reglement nicht
genau entſprechend , oder nicht genug Abwechslung zu
machen ſein möchte . In dieſem Falle iſt der Wille der

Intendanz , daß : wo ein Kleid nicht vorhanden iſt , welches
dem Charakter , dem roglement zufolge genau entſpräche ,
mann nicht , nur allgemein ſich anziehe , ſondern daß in
der Ermangelung des , dem ächten Costume ganz an —

paſſenden , das zunächſt dafür paſſende gewählt werde .

Ueberhaupt daß mann ehe etwas Unmerkliches zu wenig ,
aber in keinem Fall zu viel thun , bis nach und nach für
Jedermanns und Jedesdinges Befriedigung hat geſorgt wer —
den können , wozu unmittelbar der Anfang gemacht werden

ſoll . Ueberhaupt , rückſichtlich ſowohl der unzeitigen For —
derungen neüer Kleider , als der Schwierigkeiten gegen das

reglement , oder der Erleichterungen und des guten Willens

für daſſelbe .

Wird Churfſtl . Int . gar keine Geſetze entwerfen , da in dem

guten Ton , und die Begriffe von Billigkeit des Mannh . Theaters ,
gegen vorhandene Verhältniſſe von einer , größtentheils durch zwölf —
jährige Arbeit , Eintracht und in auswärtige Ehre verbrüderten

Künſtler - Geſellſchaft — kein Kleinigkeitsgeiſt zu erwarten iſt :
ſondern Muth und beſter Wille , für die Erhaltung und Ordnung
eines Ganzen , welches des ſo beſondern Schutzes und der Gna —

denbezeugungen des Landesherrn gewiß und verſichert iſt . —

Pichler Chronik. 22
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Betreffend die kleineren Theater garderobe Sachen , ſo iſt
folgendes beſtimmt : Jeder Acteur erhält :

1 Paar altdeutſche Stieffel , 1 Paar Stieffelkappen , einen

altdeutſchen Halskragen ; 1 Paar Stieffelmanſchetten , 1 Paar
weiße Aermelaufſchläge , 1 Paar ſchwarze Schuhſchläufe , 1

Paar weiße , dito rothe , grüne , blaue , ſchwarze Knieſchläufen ,
1 Paar altdeutſche Handſchuhe , 1 Paar gelbe Pantoffeln ,
4 Stück Federn (welche die erſten Rollen ſpielen erhalten
8 Stück , der Helme wegen ) . Einen altdeutſchen Huth zu
eigener Verwahrung in ſeinem Hauſe oder Theaterſchranke ,
gegen Revers , welcher , in dem garderobe Buch beigelegt
werden . Dagegen fordert kein Schauſpieler , unter keinem

Vorwand , dieſe Sachen vom Theater ; auch nicht unter dem
Vorwande des „ zu Hauſevergeſſen habens . “ Zerriſſene , ab —

genutzte Sachen , werden der Gardrobidre übergeben , für
deren Erſetzung zu ſorgen . Aber nicht am Tage einer

Vorſtellung , ſondern vorher , mit einer Note : „ Nb . Dieſer
Kragen iſt abgängig . Uebergeben von N. N. — datum . “
—alsdann findet von beiden Theilen nicht Klage ſtatt , daß
es nicht gemeldet oder nicht beſorgt ſei . Jedoch werden ,

nach billigem Begriff , die , offenbar , durch ſorgloſes oder

haſtiges abreiſſen , im Ausziehen zerriſſene Sachen ,
nicht angenommen , ſondern eigener Reparatur überlaſſen .

Mannheim , 1792 .

Iffland . “
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